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I. Unterrichts-Stunde
1. Angeboten werden Unterrichtseinheiten von wöchentlich 30 Min. und 45 Min. für Einzel-

unterricht (alle Instrumente) oder Zweierunterricht (Blockflöte, Akustikgitarre, E-Gitarre).
2. Unterrichtsfächer sind: Klavier, Keyboard, Akustikgitarre, E-Gitarre, Sopran-Blockflöte, 

Altblockflöte, Stabspiele, Gesang/ Stimmbildung, Nachhilfe im Schulfach Musik (einschl. 
Notenkunde) sowie „Instrumentenkarussell“ als Orientierungsfach für interessierte Kinder.

3. Es wird eine Jahresunterrichtsleistung von 38 Unterrichtseinheiten garantiert. 
4. Das Zuhören während einer Unterrichtsstunde (Informationsstunde bzw. „Schnupper-

stunde“) ist kostenlos.
5. Der Unterricht im Rahmen einer Probestunde ist dagegen gebührenpflichtig (s. II./1.).
6. In den allgemeinen Schulferien sowie während der gesetzlichen Feiertage des Landes 

Niedersachsen findet kein Unterricht statt. Zusätzliche Übungsstunden (z.B. Vorbereitung 
eines Auftrittes, Generalprobe) werden nicht gesondert berechnet, sondern sind durch die 
Pauschalierung abgegolten.

II. Anmeldung und Abmeldung

1. Am Unterricht (auch Probeunterricht) kann nur teilnehmen, wer das ausgefüllte und 
unterschriebene Anmeldeformular abgegeben hat.

2. Neu angemeldete Schüler können während der ersten vier Wochen den Unterricht 
jederzeit kündigen. Danach ist eine Abmeldung jeweils zum Quartalsende (31. März,      
30. Juni, 30. September, 31. Dezember) möglich. 

3. Eine Kündigung muss schriftlich und mindestens ein Monat vor Quartalsende erfolgen.

III. Unterrichts-Gebühr
1. Die Unterrichtsgebühr bezieht sich jeweils auf einen Monat. Die Bezahlung erfolgt auf der 

Basis von 38 Jahresunterrichtseinheiten, aufgeteilt in zwölf Monatsbeträgen.
2. Der Einzelunterricht kostet monatlich 60 € für die halbe Zeitstunde bzw. 88 € für die 

dreiviertel Zeitstunde.
3. Der Zweierunterricht (nur für Blockflöte und Akustik- bzw. E-Gitarre) kostet monatlich 

40 € für die halbe Zeitstunde bzw. 60 € für die dreiviertel Zeitstunde.
4. Für Geschwister und Familienangehörige des Schülers/ der Schülerin gibt es einen Rabatt 

von 15% ab der zweiten Anmeldung aus einer Familie.

IV. Abrechnung und sonstige Kosten
1. Zur Unterrichtsabrechnung können Sie eine Einzugsermächtigung für Lastschriften 

erteilen (empfohlen). Der Betrag wird dann jeweils zum 20. eines Monats abgebucht.
2. Alternativ ist ein Dauerauftrag zur Begleichung der monatlich im voraus zu bezahlen-

den Unterrichtsgebühr zum 20. des Monats einzurichten.
3. Kosten für Bank-Rücklastschriften sind vom Zahlungspflichtigen zu tragen.
4. Benötigte Notenbücher (z.B. Klavierschulen) werden in Absprache mit den Schülern, 

bzw. deren Erziehungsberechtigten vom Unterrichtenden besorgt und in Rechnung 
gestellt.


